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Handlungsanweisung: Konfessionen der SuS weitergeben (gilt für Stufe Volksschule)  

Aufgabe:  

Den Landeskirchen die Konfessionszugehörig-
keiten der SuS melden. 

Kompetenz:  
Die Mitarbeitenden der Schulsekretariate er-
stellen einen Report mit den erforderlichen Da-
ten und leiten diesen an die berechtigten Stel-
len weiter. 

 

Verantwortung:  
Die Schulleitung trägt die Verantwortung, dass 
die Reports korrekt erstellt und die Daten an 
die berechtigten Stellen weitergegeben wer-
den. 

A) Daten, die durch die Schulen den jeweiligen Pfarrei- und Kirchgemeindesekretariate generell zur Verfügung zu stellen sind 

1) Liste der Daten 

a) Die Landeskirchen benötigen zum Zwecke der anteilsmässigen Aufteilung der Kosten zwischen den 
Landeskirchen (und allenfalls der Bestimmung, welche Religionslehrperson den Unterricht über-
nimmt) die folgenden Angaben: 

 
b) Jede Schule hat die Daten für die aktuellen Jahrgänge zu liefern. Das obige Beispiel gilt für die 

Primarstufe. Die Sekundarstufe hat nur drei Jahrgänge zumelden. 

c) Aus Gründen des Datenschutzes sollen den Landeskirchen keine Regelklassenbezeichnungen gelie-
fert werden. Die Daten zum Befüllen der obigen Tabelle kann über einen Adhoc-Bericht erstellt 
werden. Das Vorgehen wäre so: 
 
 

Wichtig zu beachten 
 

•  Die Angaben zur Konfession sind gemäss Infor-
mations- und Datenschutzgesetz (IDG) besonde-
re Personendaten, bei deren Bearbeitung eine 
besondere Gefahr der Grundrechtsverletzung 
besteht. 
 

• Motion Ryf 2016/190: 
 «…Wir fordern den Regierungsrat auf zu veranlassen, - 

dass die Konfessionszugehörigkeit im Sinne der Kooperati-

on der Schulen mit den Kirchen in der SAL aufgeführt wird. 

- dass die rechtlichen Grundlagen für die Bekanntgabe der 

Konfessionszugehörigkeit in der SAL gegeben sind. 

• Aus dem Protokoll des Regierungsrats vom 16 
Juni 2016 Nr. 737: 
://: Der Landrat stimmt der Überweisung und Abschreibung 

der Motion 2016/190 stillschweigend zu.» 
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d) Und so dann den jeweiligen Wert oberhalb des roten Pfeils in die Tabelle eintragen. 
 

2) Zeitpunkt der Übermittlung der Konfessionsangaben 

a) Dieser Report wird auf Anfrage der jeweiligen Pfarrei- und Kirchgemeindesekretariate durch das 
Sekretariat der Schule versandt oder übergeben. 

b) In der Regel werden die Listen in der Zeit angefordert werden, in der auch die Schulen ihre Klassen- 
und Pensenbildungen vornehmen. 

 

3) Berechtigte Stellen für die Konfessionsdaten 

a) Berechtigt sind, wie oben erwähnt, die Sekretariate der Kirchgemeinden und Pfarreien.  

 

 
 

• Im Report an die Landeskirchen sind Zahlen über 
alle SuS aufzuführen, die einer der drei in schul-
Netz erfassten Konfessionen zugewiesen sind. 
 
 

 

B) Zugang der kirchlichen Mitarbeiter zu Daten in schulNetz, wenn sie den Religionsunterricht zu erteilen haben 

Die Personen der Landeskirchen, die den Religionsunterricht an den Schulen durchführen, benötigen konkrete Angaben zu den SuS und deren Erziehungsbe-
rechtigten. Die Schulen können das über drei Varianten erfüllen: 

1. Die Schulen gewähren den kirchlichen Mitarbeitenden Zugriff auf die Daten in SAL  

a) Dazu erfassen sie die Personen als «Lehrpersonen ohne Vertrag» 

b) Sie weisen diesen Personen die in SAL erstellten Religionskurse zu. Dadurch haben die kirchlichen Mitarbeitenden Zugriff auf die Kurslisten, die die folgen-
den Angaben zu den SuS liefern: 
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c) Des Weiteren haben sie Zugriff auf die kursbezogenen Elterndaten mit den folgenden Angaben: 

 
 

2. Die Schulen legen Religionskurse an, ohne Login für kirchliche Mitarbeitende 

a) Wenn die Schulen den kirchlichen Mitarbeitenden keinen SAL Zugriff gewähren, die SuS aber Religionskursen zugewiesen sind, kann die Schule die obigen 
Kurs- und Elternlisten ausdrucken und sie an die Vertretungen der Landeskirchen (gemäss den ihnen zugewiesenen Kursen) aushändigen. 

 

3. Die Schule erstellt keine Religionskurse in SAL 

a) Wenn die Schule keine Kurse für den Religionsunterricht anlegen, müssen den religionsunterrichtdurchführenden Personen die Daten via Excel-Liste zuge-
stellt werden. 

b)  Dazu ist ein Adhoc-Report zu erstellen und abzuspeichern, so kann die Reportvorlage dann jedes Jahr wieder verwendet werden. 

c) Der Report soll diese Daten liefern: 
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d) Danach «Bericht gruppiert nach Spalten» exportieren: 

    
 

e) Im Excel dann aus Gründen des Datenschutzes die Mappe mit dem Namen «Keine-andere» löschen: 

  
 

f) Die Excel-Tabelle, mit den drei verbleibenden Mappen (Konfessionen) ausdrucken und den Religionslehrpersonen persönlich übergeben. 
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